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Robert Rie verstorben 

Am Morgen des 18. April 1981 ist Professor (emer.) Dr. iur. Robert Rie 
in Fredonia, New York, verstorben. 

Die Staatsuniversität Fredonia, an der Robert Rie seit 1963 bis zu 
seiner Emeritierung im Jahre 1975 als Professor gewirkt hat, setzte aus 
Anlaß seines Todes eine Feierstunde an. In Ehrung der Person und in 
Würdigung seiner wissenschaftlichen Verdienste wurde in der fremd-
sprachigen Universitätsbibliothek ein Raum freigegeben, der die Auf-
schrift trägt: «Robert Rie Memorial Reading Room». Die Fredonia 
Foundation wird zur bleibenden Erinnerung am 16. Oktober 1981 für 
Robert Rie eine Gedenktafel enthüllen. Zusätzlich hat die Fredonia 
Foundation unter der Bezeichnung «Rie Memorial Fund» ein Stipen-
dium ausgesetzt, das dazu bestimmt ist, alljährlich einen dafür aus- 
erwählten Studenten finanziell zu unterstützen. 	 • 

Robert Rie war am 27. November 1904 in Wien geboren. Er promo-
vierte an der Juristischen Fakultät der Wiener Universität im Jahre 
1928 und war dort anschließend anwaltlich tätig. Aus Anlaß der Beset-
zung Österreichs durch das Hitler-Regime emigrierte er 1938 in die 
USA. Er lehrte an amerikanischen Schulen Geschichte, Sprachen und 
Rechtswissenschaft. Eine seiner vielbeachteten historischen Studien 
war dem Wiener Kongreß gewidmet. 

Als geborener Österreicher pflegte Robert Rie von den USA aus 
weiter die Kontakte mit Europa. Er blieb vertraut mit der deutschen 
Sprache und hatte sie in den USA sogar zu seinem Lehrfach gemacht. 
Er pflegte den Umgang mit Wissenschaftlern, Schriftstellern und 
Künstlern im europäischen Kulturkreis. Im Zusammenwirken mit Fri-
derike Maria Zweig errichtete er an der Staatsuniversität Fredonia ein 
literarisches Archiv mit 6400 Briefen, die Stefan Zweig zwischen 1901 
und 1942 geschrieben hat. Er organisierte akademische Zusammen-
künfte zur Behandlung deutscher Literatur: im April 1949 zum Thema 
Goethe, im April 1950 zum Thema Nietzsche, im April 1951 zum 
Thema Rilke. Zu diesen Themen publizierte er auch, so zu Rainer Ma-
ria Rilke den Artikel in der Encyclopedia Britannica (new ed.), zu 
Friedrich Nietzsche im Journal of the History of Ideas. Darüber hin-
aus veröffentlichte er in führenden Zeitschriften Aufsätze sowie Buch-
besprechungen. 

Die Verbindung mit Urheber— und Medienrecht ergab sich für ihn 
in der Zusammenarbeit mit UFITA sowie mit FILM UND RECHT. 
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386 
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Seit 1959 sind allein in UFITA 20 Aufsätze zu einschlägigen Themen 
von Robert Rie erschienen. Ein weiterer Aufsatz, der leider sein letzter 
sein sollte, erscheint im vorliegenden UFITA-Band zum Thema' der 
Blankettlizenz. Bei FILM UND RECHT ist Robert Rie seit 1971 mit 
einer Vielzahl von Aufsätzen, Berichtsnotizen und Besprechungen ver-
treten. Seit dem UFITA-Band 54/1969 zeichnet Robert Rie in der Ti-
telei der UFITA als deren ständiger Mitarbeiter. Für FILM UND 
RECHT hat er seit 1979 die redaktionelle Vertretung dieser Zeitschrift 
für die USA übernommen. 

Die Fachgebiete des Urheber- und Medienrechts bedauern den Ver-
lust eines forschenden Wissenschaftlers mit eigenem Denkvermögen 
und weitgespanntem Aktionsradius. Es gehörte zur Eigenart Robert 
Ries, auch auf rechtlichem Gebiet dem pulsierenden Leben nachzu-
spüren. Er arbeitete weniger mit Lehrbüchern und Kommentaren, son-
dern schöpfte Wissen und Erkenntnisse aus erster Quelle. Er ließ sich 
für die Darstellung prozessual ausgetragener Streitfragen die Gerichts-
akten kommen. Für die Durchsetzung des von ihm mit Nachdruck, um 
nicht zu sagen mit Besessenheit, vertretenen droit de suite, zu dem er 
auch in UFITA geschrieben hat, ließ er sich die Parlamentsakten kom-
men. In mühevoller Arbeit sichtete er aus Aktenstapeln und -paketen 
Tatbestände, Meinungen und unterschiedlich gelagerte Interessen. So 
wurde jeder Beitrag von ihm auch zum Urheber- und Medienrecht zu 
einer Originalarbeit im sublimiertesten Sinne. 

Mit der Eigenart seiner Arbeitsweise verband sich der Individuali-
tätscharakter seiner Person. Er vertrat Standpunkte, bewies ein be-
wundernswertes Durchsetzungsvermögen und ließ persönliches Ver-
trauen zu Freundschaften auswachsen. Mit Robert Rie verlor UFITA 
nicht nur einen geschätzten Mitarbeiter, sondern auch einen in seiner 
Person gebundenen Freund. 

Prof. Dr. Georg Roeber, München 

L Abhandlungen 

Die Blankettlizenz 

Ein Problem der amerikanischen Judikatur 
Von Professor (emer.) Dr. ROBERT RIE, 
State University College, Fredonia, New York 

I. Der amerikanische Musterprozeß 

Der im folgenden dargestellte und kritisch kommentierte Rechtsstreit 
hat nicht nur sozusagen amerikanisch-regionale Bedeutung: es han-
delt sich vielmehr um die prinzipielle Frage, inwieweit urheberrecht-
liche Befugnisse durch obrigkeitliche Wahrung der Konkurrenz: im 
freien Handelsverkehr eingeschränkt werden können. «Freiheit durch 
Einschränkung» klingt als Schlagwort zweifellos paradox, mag aber 
dennoch zum Wesen der Demokratie als solcher gehören. 

Wie im Johannes-Evangelium «im Anfang das Wort» war, so haben 
wir zu Anbeginn der Causa gewissermaßen das Erste Gebot der ameri-
kanischen Gesetzgebung zur Einschränkung der Macht der Kartelle, 
d.h. des berühmten Anti-Trustgesetzes oder Sherman Act ' : 

Jeder Vertrag, jeder Zusammenschluß in Form eines Kartells 
oder auf sonstige Art, jede Absprechung zwecks Beschränkung 
einer kommerziellen Tätigkeit zwischen einzelnen Staaten oder mit 
dem Auslande ist ungesetzlich. 

Diese Gesetzesstelle ist so zu verstehen, daß unter Staaten die Terri-
torien der Einzelstaaten der Union gemeint sind, und Ausland bedeu-
tet Territorium außerhalb der Jurisdiktion der Union. Der Gesetzge-
ber denkt nicht an Rechtsgeschäfte der Staaten untereinander, son-
dern eben an Rechtsgeschäfte von physischen oder juristischen Perso-
nen, die durch Vereinbarungen vor allem Preise festsetzen und Kon-
kurrenten ausschließen oder wiederum deren Tätigkeit einschränken 
wollen. 

Nunmehr zum Rechtsstreit selbst: 

'15 U. S. C., S.1, s. 1. - Der Verfasser ist für diese und alle weiteren Übersetzungen aus 
dem Englischen verantwortlich. 


